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RICHTLINIEN ZUR AUSSENVERTRETUNG DER SGKM

Die Vertreter der SGKM nach aussen muss so geregelt sein, dass

der Präsident oder ein von ihm bestimmtes Vorstandsmitglied
wirkungsvoll und unter Umständen auch rasch namens der Gesellschaft

handeln kann. Folgende Fälle sind dabei zu unterscheiden:

1. Für die Organisation von Veranstaltungen ist der Gesamtvorstand

verantwortlich.

2. Verbindliche Zusagen über die Mitarbeit der SGKM an

Projekten gibt der Präsident nur im Einverständnis des Vorstandes.

3. Der Präsident ist in seiner Funktion berechtigt, in seinem

eigenen Namen zu aktuellen Problemen Stellung zu beziehen; für
offizielle Stellungnahmen konsultiert er den Vorstand oder die/den

Vizepräsidenten.

4. Ueber die Teilnahme eines Vertreters der SGKM an Anlässen

befindet der Präsident selbständig, orientiert aber den Vorstand

darüber.

5. Einzelzeichnungsberechtigt im Namen der Gesellschaft sind

der Präsident und der Kassier.
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